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Symposium »Energiewende – an die
technologische Spitze oder
ins wirtschaftliche Abseits?«

Symposium am 5. März 2012, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr.

Begrüßung und Einführung
Heinrich Traublinger, MdL a.D.
Präsident des Bayerischen Handwerkstages

»Der weite Weg zur erneuerbaren Energie«
Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn
Präsident des ifo Instituts

Diskussion
Dr. Marcel Huber, MdL
Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit 

Katja Hessel, MdL 
Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Heinrich Traublinger, MdL a.D.
Präsident des Bayerischen Handwerkstages

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Werner Sinn
Präsident des ifo Instituts

Prof. Dr. Karen Pittel
ifo Institut, Bereichsleiterin Energie, Umwelt und
erschöpfbare Ressourcen

Moderation 
Ursula Heller
Bayerischer Rundfunk

Am 5. März 2012 veranstaltete das ifo Institut gemeinsam
mit dem Bayerischen Handwerkstag ein Symposium unter
dem Titel »Energiewende – an die technologische Spitze
oder ins wirtschaftliche Abseits?«. Die Veranstaltung unter
der Moderation von Ursula Heller, Bayerischer Rundfunk,
bot mehreren ausgewiesenen Experten aus Politik und Wis-
senschaft Gelegenheit, zu den Folgen des radikalen Um-
baus der Energieversorgung in Deutschland Stellung zu neh-
men. Nach der Begrüßung und den einführenden Worten
von Heinrich Traublinger, Präsident des Bayerischen Hand-
werkstages, setzte sich Hans-Werner Sinn, Präsident des
ifo Instituts, in seinem Vortrag kritisch mit dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz auseinander. Im Anschluss an diese Prä-
sentation diskutierten, neben Sinn und Traublinger, Marcel
Huber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesund-
heit, Katja Hessel, Staatssekretärin im Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie, und Karen Pittel, Leiterin des Bereichs Energie, Um-
welt und erschöpfbare Ressourcen am ifo Institut, die Fra-
ge, ob und wie die Energiewende in Deutschland für die Bür-
ger, die Unternehmen und den Staat erfolgreich sein kann.

Im Folgenden werden einige der Beiträge, die im Rahmen
des Symposiums präsentiert wurden, veröffentlicht.

Symposium »Energiewende – an die technologische Spitze
oder ins wirtschaftliche Abseits?« 

Diskussionsrunde: Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn,
Heinrich Traublinger, Dr. Marcel Huber, Prof. Dr. Karen Pittel.



Das Jahr 2011 steht für eine Richtungs-
entscheidung in der Energiepolitik. Das
Atomzeitalter geht in Deutschland zu En-
de. Schrittweise werden bis Ende 2022
alle deutschen Kernkraftwerke abgeschal-
tet. Isar 1 und die sieben ältesten Kern-
kraftwerke wurden bereits vom Netz ge-
nommen.

Bayern steigt früher als ursprünglich ge-
plant aus der Nutzung der Kernenergie
aus und beschleunigt den Ausbau der er-
neuerbaren Energien deutlich. Ziel ist ei-
ne sichere, nachhaltige und bezahlbare
Energieversorgung, die auf Dauer ohne
Kernenergie auskommt. Daher hat die
Bayerische Staatsregierung am 24. Mai
2011 das Bayerische Energiekonzept
»Energie innovativ« verabschiedet, das
umfassend und konkret die Umsetzung
der Energiewende in Bayern beschreibt.

Das Bayerische Energiekonzept ist weit
mehr als ein bloßes »Stromkonzept«. Es
formuliert ehrgeizige Ziele und stellt die
Weichen für die Zukunft der Energiever-
sorgung. Die sichere, bezahlbare und um-
weltverträgliche Energieversorgung in
Bayern soll Modell für die Energiewende
in Deutschland werden. Bayern soll Pro-
duktionsstandort für Energie bleiben und
seinen Vorsprung als Technologieführer in
Wissenschaft und Wirtschaft ausbauen.

Ausgangspunkt für die Energiewende ist
der Energie-Dreisprung: Zuallererst gilt es,
Energie einzusparen. Daneben müssen
die eingesetzte Energie effizienter genutzt
und die erneuerbaren Energien ausgebaut
werden. In keinem anderen Land sind er-
neuerbare Energien gesellschaftlich so ak-
zeptiert wie in Bayern. Hier liegt der An-
teil regenerativer Energien an der Strom-
erzeugung bereits bei rund 25%, im Bun-
desdurchschnitt sind es derzeit nur rund
20%. Wir wollen den Anteil der erneuer-
baren Energien am Stromverbrauch in den
nächsten zehn Jahren auf 50% verdop-
peln. Dazu werden wir die Rahmenbedin-
gungen für den Ausbau der erneuerbaren
Energien weiter verbessern und verein-
fachen.

Dabei stehen folgende Handlungsschwer-
punkte im Mittelpunkt:

Wasserkraft ist eine der besten regene-
rativen Energiequellen: Sie ist klimafreund-
lich und grundlastfähig zugleich. Bayern
ist schon heute führend bei der Wasser-
kraftnutzung. Die Wasserkraft soll durch
Modernisierung und Nachrüstung vorhan-
dener Anlagen sowie durch natur- und
umweltverträglichen Neubau von Wasser-
kraftanlagen von derzeit 15 auf 17% aus-
gebaut werden. Neubauten sollen u.a. am
Lech/Hochablass und an der Salzach ent-
stehen. Die Gewässerökologie hat dabei
für uns einen hohen Stellenwert.

Windenergie ist ein wichtiger Baustein für
einen umweltfreundlichen Ausstieg aus
der Kernenergie. Bei der Windenergie ist
ein überdurchschnittlicher Zuwachs ins-
besondere mit 1 000 bis 1 500 neuen
Windkraftanlagen bis zum Jahr 2021 rea-
listisch; die Windkraft könnte dann 6 bis
10% des Stromverbrauchs in Bayern de-
cken. Der Ausbau muss raum-, natur- und
landschaftsverträglich erfolgen und soll
regionale Wertschöpfungspotenziale ab-
rufen.

Als Umweltplanungshilfe für Kommunen
hat das Bayerische Landesamt für Um-
welt eine Gebietskulisse Windkraft erar-
beitet. Durch eine gezielte Analyse wur-
den konfliktarme Standorte für die Wind-
energie ermittelt. Im ersten Schritt wur-
den bayernweit die Flächen ermittelt und
in einer Karte dargestellt, auf denen Vor-
haben zur Windenergienutzung im Regel-
fall genehmigungsfähig sind und keine be-
sondere Verzögerung bei der Genehmi-
gung zu erwarten ist. Dabei wurden ins-
besondere Belange des Immissionsschut-
zes (Abstände zur Wohnbebauung) und
des Naturschutzes (Schutzgebiete) ge-
prüft. Die Karte wurde anschließend mit
den Windgeschwindigkeiten überlagert.
So ergeben sich Standorte für Windkraft-
anlagen in Bayern, für die die Belange des
Immissions- und Naturschutzes bereits
geklärt sind und die auch hinsichtlich der
Windgeschwindigkeit geeignet wären. 

Nach derzeitigem Stand der Untersu-
chung beträgt der Anteil der voraussicht-
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lich möglichen Flächen an der gesamten Landesfläche knapp
2%. Für die Errichtung der bayernweit erforderlichen 1 000
bis 1 500 Windkraftanlagen sind grob geschätzt 0,2% der
Landesfläche erforderlich. Bayern verfügt damit über aus-
reichend Flächen, um die gewünschte Zahl neuer Windkraft-
anlagen zu errichten und damit das Ausbauziel des bayeri-
schen Energiekonzepts zu erreichen.

Die Gebietskulisse Windkraft wurde den Kommunen und
Regionalen Planungsverbänden zur weiteren Abstimmung
und Konkretisierung eigener Planungen zur Verfügung ge-
stellt. Entsprechende Anregungen und Korrekturen können
in die Gebietskulisse eingearbeitet werden. Anschließend
können die Kommunen ihre Ergebnisse öffentlich vorstellen.
Die Gebietskulisse wird dann auch im Energie-Atlas Bay-
ern für jedermann veröffentlicht.

Mit der gemeinsamen Bekanntmachung »Hinweise zur Pla-
nung und Genehmigung von Windkraftanlagen« vom 20. De-
zember 2011, dem sog. »Windenergie-Erlass«, sollen Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Der Windenergie-Erlass enthält Aussagen zur Raumordnung
und Regionalplanung, zur Flächennutzungs- und Bauleitpla-
nung, zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren, zum Natur- und Artenschutz, zum Waldrecht und
zum Denkmalschutzrecht. Damit liegt ein umfassendes Kom-
pendium vor, um die erforderlichen Verfahren zügig und
einheitlich durchführen zu können.

Der immissionsschutzrechtliche Teil des Erlasses enthält ins-
besondere neue Aussagen über die Antragstellung sowie zu
den Abständen. Der wesentliche Inhalt des Naturschutzteils
befasst sich mit Hinweisen zur Standorteignung, den Erfor-
dernissen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-
schaft sowie dem Umfang der artenschutzrechtlichen Prü-
fung. Der naturschutzrechtliche Ausgleich für die Errich-
tung von Windkraftanlagen wird erstmals einheitlich gere-
gelt und im Ergebnis – entsprechend dem Bayerischen Ener-
giekonzept »Energie innovativ« – deutlich zurückgefahren.
Ein Flächenausgleich für ökologisch nicht besonders wert-
volle Flächen (z.B. Ackerflächen) findet nicht mehr statt. Die
Ersatzgeldregelung wird zu einem modernen, marktwirt-
schaftlichen Standortsteuerungssystem ausgestaltet, das
konfliktarme Standorte begünstigt und weniger geeignete
Standorte stärker belastet. Die artenschutzrechtliche Prü-
fung wird auf den erforderlichen Umfang beschränkt. So
reduziert sich der Prüfungsumfang von bisher 386 auf 26 Vo-
gelarten und von bisher 24 auf acht Fledermausarten. Die
Hinweise sind nach ihrer Einführung für die Behörden in Bay-
ern verbindlich.

In jedem Regierungsbezirk soll zudem ein Windstützpunkt
errichtet werden, der Impulse für mehr Windenergie in der
Region geben soll.

Der derzeit wichtigste erneuerbare Energieträger in Bayern
ist die Biomasse. Schon heute liefert sie über 90% der »er-
neuerbaren Wärme« und knapp 30% des »erneuerbaren
Stroms«. Bioenergie soll bis 2021 knapp 10% des Strom-
verbrauchs decken. Biomasse muss aber nachhaltig ge-
nutzt werden. Die Nahrungsmittelversorgung muss Vorrang
haben, das Grundwasser, die biologische Vielfalt und die
landschaftliche Schönheit Bayerns dürfen nicht beeinträch-
tigt werden. Deshalb soll das Bioenergiepotenzial insbeson-
dere mit Rest- und Abfallstoffen (z.B. Stroh) und durch effi-
ziente Umwandlungstechnologien ausgeschöpft werden.

Die Photovoltaik könnte bei deutlich stromnetz- und strom-
lastgerechterer Einspeisung bis 2021 über 16% des Strom-
verbrauchs in Bayern decken. Hier wollen wir unter ande-
rem ehemalige Deponien für Solarparks nutzen oder Solar-
zellen in Lärmschutzanlagen an Autobahnen integrieren.

Im Bereich der Solarthermie und Umgebungswärme ist es
erklärtes Ziel, bis 2050 mindestens 50% der erforderlichen
Energie aus erneuerbaren Energien zu decken. Angestrebt
wird eine Verdopplung der Anzahl der Solarkollektoranlagen
und Wärmepumpen innerhalb der nächsten Jahre. Solar-
thermie und Umgebungswärme können damit rund 4% des
Gesamtenergiebedarfs decken.

Auch soll das wirtschaftliche und umweltverträgliche Tiefen-
geothermiepotenzial vollständig ausgeschöpft werden, wo-
durch rund 1% des bayerischen Wärme- und Strombedarfs
gedeckt werden kann.

Ökoenergien sollen einen Nutzen für Klima und Umwelt brin-
gen. Deshalb hat im Oktober 2011 am Landesamt für Um-
welt in Augsburg das Ökoenergie-Institut Bayern seine Ar-
beit aufgenommen. Es ist eine Denkfabrik für den nachhal-
tigen Ausbau der Ökoenergien im Freistaat. Es soll Impulse
geben, um die regenerativen Energien umweltfreundlich zu
gestalten, z.B. ökologische Wasserkraft voranbringen, Öko-
solarparks oder Windstützpunkte konzipieren. Weitere The-
men sind Umweltforschung und Ökoinnovation. Strategien
sollen entworfen und in Modellprojekte umgesetzt werden.
Das Ökoenergie-Institut soll Anstöße für die umweltfreund-
liche Umsetzung der Energiewende geben.

Als Dienstleistung für Bürger, Kommunen und Investoren ha-
ben wir bereits einen Energie-Atlas Bayern entwickelt. Er
ist unser Navigationssystem für den Ausbau der erneuer-
baren Energien. Unter http://www.energieatlas.bayern.de/
hat jedermann kostenlos Zugriff auf interaktive Karten, die
Bestände und Potenziale der erneuerbaren Energien in Bay-
ern zeigen. Zusätzlich enthält der Atlas Informationen, wo
Abwärme genutzt werden kann, etwa für Fernheizungen.
Er bietet Informationen zu möglicherweise betroffenen
Schutzgebieten und enthält Hinweise auf Praxisbeispiele,
Fördermöglichkeiten und Ansprechpartner.
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Eine erfolgreiche Energiewende ist mehr als nur der Aus-
bau der erneuerbaren Energien. Schlüsselworte für den Um-
bau der bayerischen Energieversorgung sind Investition und
Innovation. Vor allem ist es notwendig, die Energienetze aus-
zubauen. Wir brauchen Stromautobahnen, um Windstrom
von der Küste zu den Industriestandorten in Süddeutsch-
land zu bringen. Wir brauchen intelligente Netze, die Schwan-
kungen in der Verfügbarkeit von Wind- und Sonnenstrom
ausgleichen können. Auf Bundesebene gibt es Überlegun-
gen, die erforderlichen Verwaltungsverfahren zu beschleu-
nigen. Bayern unterstützt das.

Weiterhin müssen wir Stromspeicher schaffen, damit die vo-
latilen erneuerbaren Energien besser in das Stromversor-
gungssystem integriert werden können. In Bayern steht der-
zeit an der Donau das Pumpspeicherkraftwerk Jochenstein-
Riedl am Beginn des Planfeststellungsverfahrens. Es ist ei-
nes der größten aktuellen Infrastrukturvorhaben in Nieder-
bayern. 

Darüber hinaus fördert der Freistaat im Energie-Campus
Nürnberg Forschung und Entwicklung auch für neue Spei-
chertechnologien.

Außerdem sind als Ersatz für wegfallende Kernkraftwerke
neue Gaskraftwerke mit einer Leistung von 3 000–4 000 MW
erforderlich. Sie sollen eine gesicherte, jederzeit verfügbare
Leistung bereitstellen.

Wir wollen Mobilität effizient und klimaverträglich ermögli-
chen. Wir wollen den Energieverbrauch und die Emissio-
nen von Fahrzeugen durch die Bereitstellung effizienter, nach-
haltiger und klimaverträglicher Verkehrsmittel und -infrastruk-
turen senken. Hier sind u.a. energiesparende Antriebstech-
nik, Verbreitung der Elektromobilität, Förderung der Verkehr-
verlagerung auf klimaverträgliche Verkehrsträger und Stär-
kung des öffentlichen Verkehrs zu nennen. Bayern soll Spit-
zenreiter bei der Elektromobilität werden. 2020 sollen
200 000 Elektrofahrzeuge in Bayern fahren.

Besonders wichtig sind auch Energieeffizienz und Energie-
sparen. Die bayerische Klima- und Energiepolitik setzt dort
an, wo die größten Einsparpotenziale liegen und diese be-
sonders wirtschaftlich und nachhaltig erschlossen werden
können. Durch Energieeffizienz bei Gebäuden lässt sich im
Hinblick auf die Reduktion von Treibhausgasen viel errei-
chen. Deshalb ist die energetische Gebäudesanierung seit
langem ein Schwerpunkt der bayerischen Klimapolitik. Hier
liegen mit die größten Chancen für das Handwerk: Die KfW-
Bankengruppe geht in einer aktuellen Studie davon aus,
dass allein bei öffentlichen Gebäuden von 2012 bis 2020
deutschlandweit ein Gesamtinvestitionsbedarf von rund
75 Mrd. Euro besteht. Energetische Sanierung muss jedoch
für die Hausbesitzer attraktiv sein. Deshalb setzt sich Bay-
ern auch weiterhin mit Nachdruck für steuerliche Anreize ein.

Bayern soll das Land mit der höchsten Energieeffizienz und
dem höchsten Anteil regenerativer Energien sowohl an der
Stromerzeugung als auch im Wärmebereich werden. Der
Stromverbrauch soll in den nächsten zehn Jahren auf ge-
genwärtigem Niveau von rund 85 Mrd. kWh/a gehalten wer-
den, obwohl die Stromnachfrage steigen wird, zum Bei-
spiel mit dem Ausbau der Elektromobilität. 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen Energieeffizienz- und
-einsparpotenziale umfassend genutzt werden. Hier leistet
das Handwerk einen bedeutenden Beitrag. Dazu einige Bei-
spiele:

Schornsteinfeger mit der Zusatzausbildung Gebäudeener-
gieberater (HWK) können den Bürgern aufzeigen, wie in ih-
ren Häusern kostbare Energie eingespart werden kann. Die
Leistungen reichen über die Erstellung einer Energiebilanz
vom Gebäude mit Schwachstellenanalyse von Gebäudehül-
le und Anlagentechnik bis hin zu einem Maßnahmenkata-
log zur energetischen Modernisierung und Beratung über
Fördermittel. 

Gewerke aus der Baubranche wie Zimmerer und Dachde-
cker stehen bei der energetischen Sanierung von Gebäu-
den an vorderster Front im Einsatz für die Energiewende.

Installateure aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
leisten mit einem Heizungs-Check unter dem Motto »Cle-
ver Heizen – Umwelt schonen« wertvolle Aufklärungsarbeit
bei ihren Kunden. 

Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass das Landesamt für Um-
welt seit Jahren mit den Handwerkskammern höchst er-
folgreich zusammen arbeitet, wenn es um die Erstellung
von Leitfäden und Fachinformationen zur effizienten Ener-
gieverwendung geht. Das Landesamt für Umwelt führt seit
vielen Jahren im Auftrag des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Gesundheit Projekte durch, die die
Möglichkeiten sparsamer und effizienter Energienutzung in
den verschiedensten Bereichen aufzeigen. Der Ergebnis-
se dieser Untersuchungen sind in Leitfäden zusammenge-
fasst, die beim Landesamt für Umwelt oder im Internet er-
hältlich sind.

Ziel bayerischer Energiepolitik ist und bleibt es, die Ener-
gieversorgung auf eine sichere, kostengünstige und klima-
freundliche Basis zu stellen. Versorgungssicherheit ist eine
zentrale Säule bayerischer Energiepolitik. Denn Bayern muss
ein starker Wirtschaftsstandort und ein Hightech-Land blei-
ben. Deshalb gestalten wir die Energiewende mit Augen-
maß: Bayern bleibt weiter sozial und wirtschaftsfreundlich!
Arbeitsplätze und Wohlstand sind untrennbar mit sicherer
und bezahlbarer Energie verbunden. Experten gehen davon
aus, dass der Strompreis auch mit der beschleunigten Ener-
giewende nur moderat steigen wird.
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Auch die ehrgeizigen bayerischen Klimaziele bleiben be-
stehen und werden weiter verfolgt. Bis 2020 soll der CO2-
Ausstoß Bayerns auf unter 6 Tonnen pro Einwohner/Jahr
sinken, bis 2030 auf unter 5 Tonnen. Bayern hat dafür von
2008 bis 2011 3/4 Mrd. Euro investiert – mehr als alle ande-
ren Länder. Der Freistaat ist damit Spitzenreiter bei Investi-
tionen in den Klimaschutz.

Die Energiewende ist eine epochale Herausforderung, aber
auch eine bedeutende Chance für den Wirtschaftsstandort
Bayern. Sie kann ein riesiges Konjunkturprogramm für un-
sere Wirtschaft und unsere Industrie werden. Innovative Ener-
gietechnik hat ein großes ökonomisches Potenzial. Erneu-
erbare Energien werden Innovationstreiber des 21. Jahrhun-
derts und Job-Motor zugleich sein: Schon heute sind in
Deutschland rund 370 000 Beschäftigte im Bereich der er-
neuerbaren Energien tätig. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung sieht ein Potenzial von bis zu einer Million
neuer Arbeitsplätze in Deutschland.

Dabei wird insbesondere das Handwerk von der Energie-
wende profitieren. Der Investitionsbedarf für erneuerbare
Energien, Energieeffizienz, dezentrale Energieversorgung;
Netzausbau und Speicher wird bis 2020 auf jährlich rund
25 Mrd. Euro geschätzt. Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien wird dabei auch positive Auswirkungen auf die Auftrags-
lage von Installationshandwerken und Elektrikern haben.

Mit dem Nachtragshaushalt 2012 setzt die Staatsregierung
die Initiative »Aufbruch Bayern« auch bei Energie, Klima
und Innovation konsequent und kraftvoll fort: Hier sind 20 Mill.
Euro für die energetische Sanierung staatlicher Gebäude,
66 Mill. Euro für das Klimaprogramm und die Energiewen-
de und 40,5 Mill. Euro für Energieforschung und -technolo-
gie sowie Energieeffizienz vorgesehen.

Die Energiewende erfordert einen gesamtgesellschaftlichen
Kraftakt. Sie lässt sich jedoch nur regional und lokal reali-
sieren. Nicht nur der Staat, sondern auch Kommunen und
jeder Einzelne sind besonders gefordert. Wir müssen die
Menschen auf dem Weg in die Energiezukunft mitnehmen!
Deshalb legen wir in Bayern besonderen Wert auf einen en-
gen Dialog mit Bürgern, Wirtschaft, Verbänden und Kom-
munen. Nicht zuletzt dazu halten wir regelmäßige Energie-
gipfel und eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen vor
Ort ab.

Dem bayerischen Handwerk danke ich dabei ganz beson-
ders für sein wertvolles Engagement und seinen großen Ein-
satz und bitte weiter um Ihre Unterstützung.

Ich bin überzeugt: Die Energiewende wird Erfolg haben.
Am Ende wird Bayern, werden wir alle davon stark profi-
tieren!
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Fast genau ein Jahr ist das schwere Re-
aktorunglück in Fukushima her, das in
Deutschland zu einer Neubewertung der
mit der Kernenergie verbundenen Risiken
und im Juni 2011 dann zum Beschluss
des Ausstiegsfahrplans durch die Bun-
desregierung geführt hat. Der Freistaat
Bayern trägt diese Beschlüsse mit, wenn-
gleich Staatsminister Martin Zeil und ich
nie einen Hehl daraus gemacht haben,
dass wir aus Gründen der Versorgungs-
sicherheit einen flexibleren, vom tatsäch-
lichen Aufbau ausreichender Ersatzkapa-
zitäten abhängigen Ausstieg aus der
Kernenergienutzung vorgezogen hätten. 

Leider war der Bundesregierung die Fest-
legung eines möglichst frühen Ausstiegs-
datums aber offenbar wichtiger als die
Klärung der Frage, wie dieses vor dem
Hintergrund des energiepolitischen Ziel-
dreiecks »Versorgungssicherheit, Um-
weltverträglichkeit, Bezahlbarkeit« er-
reicht werden soll. Für Bayern ist das je-
doch eine ganz entscheidende Frage. Wir
sind als hochentwickelter Industriestand-
ort in besonderem Maße auf sicheren und
bezahlbaren Strom angewiesen und wer-
den uns sicher nicht »ins wirtschaftliche
Abseits« drängen lassen. Gleichzeitig ste-
hen wir im Hinblick auf unseren bisheri-
gen Kernenergieanteil am hiesigen
Stromverbrauch vor einer besonderen
Herausforderung.

Die angespannte Situation im Stromnetz
Anfang Februar hat gezeigt, dass unser
Versorgungssystem auf Kante genäht ist.
Die Bundesnetzagentur prüft noch, ob
bestimmte Vorgänge im Stromhandel
mitverantwortlich sind. Sollten die Regeln
für den Strommarkt bei Stromknappheit
nicht geeignet sein, müssen sie schleu-
nigst durch Bundesregierung und Bun-
desnetzagentur geändert werden. Die
Knappheit dürfte aber eher auf physika-
lische Gegebenheiten, als auf Spekula-
tionen der Marktteilnehmer zurückzufüh-
ren sein. Wenn der Himmel bedeckt ist
und kaum Wind weht, können die erneu-
erbaren Energien nicht die Leistung von
acht abgeschalteten Kernkraftwerken er-

setzen. Der Bund muss jetzt endlich die
Weichen dafür stellen, dass die Energie-
netze schneller ausgebaut werden und
in neue Gaskraftwerke investiert wird. Nur
so können wir auch künftig Knappheits-
situationen vermeiden. Spätestens Ende
2015, wenn mit Grafenrheinfeld ein wei-
terer bayerischer Kernreaktor vom Netz
geht und falls bis dahin die »Thüringer
Strombrücke« – die neue 380 kV-Höchst-
spannungsleitung von Sachsen-Anhalt
über Thüringen nach Oberfranken – nicht
wie geplant fertig gestellt wird, kommen
wir an einen Punkt, wo aus heutiger Sicht
die Versorgungssicherheit im Freistaat
Bayern nicht mehr uneingeschränkt ga-
rantiert ist. Die Deutsche Energie-Agen-
tur schätzt, dass Deutschland in den
nächsten acht Jahren 4500 Kilometer
neue Höchstspannungsleitungen, sog.
»Stromautobahnen«, braucht. Gebaut
wurden aber gerade einmal 200 Kilome-
ter. Noch höher ist der Bedarf in den Ver-
teilnetzen, die zunehmende Stromein-
speisungen aus dezentralen Erzeugungs-
anlagen aufnehmen müssen: Allein in
Bayern geht man von einem Ausbaube-
darf von bis zu 40 000 km für das Mit-
telspannungsnetz und bis zu 80 000 km
für das Niederspannungsnetz aus. 

Angespannt war die Situation im eiskal-
ten Februar 2012 auch bei der Gasver-
sorgung. Zwar hat Gazprom tatsächlich
ihre Gaslieferungen an die deutsche Gas-
wirtschaft um bis zu einem Drittel redu-
ziert. Die Engpässe waren jedoch nicht
dadurch verursacht, dass zu wenig Gas
im Land war. Alle deutschen Gasspeicher
waren gut gefüllt, und Gasmengen aus
anderen Lieferländern wie Norwegen hät-
ten zur Verfügung gestanden. Das Pro-
blem war vielmehr, dass die Kapazitäten
der innerdeutschen Gastransportleitun-
gen nicht ausreichten, um das Gas zu den
Verbrauchern zu bringen. Zusätzliche
Gaskraftwerke werden den Bedarf an
Transportleitungen weiter erhöhen. Kon-
sequenz muss also sein, das innerdeut-
sche Gasnetz verstärkt und beschleunigt
auszubauen. In den künftigen Bundes-
netzplan gehört daher ein umfassender
Ausbau nicht nur der Stromübertragungs-
netze, sondern auch der Gastransportlei-
tungen.
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Und das sind nur einige der gewaltigen Herausforderun-
gen, denen wir uns im Rahmen der Energiewende stellen
müssen – eine weitere sind mit Sicherheit die Strompreise,
deren zu erwartenden Anstieg wir auf ein erträgliches Maß
dämpfen müssen, um unseren Industriestandort nicht zu
gefährden.

Umsetzung durch die Bayerische Staatsregierung:
Energiekonzept vom 24. Mai 2011

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, die Ener-
giewende in Bayern zügig voranzutreiben und als erstes Bun-
desland ein völlig neues und in sich schlüssiges Energiekon-
zept mit dem Titel »Energie innovativ« vorgelegt. Kern und
Ausgangspunkt ist das energiepolitische Zieldreieck »siche-
re, bezahlbare, umweltverträgliche Energieversorgung«.

I. Wesentliche Ziele des Freistaats sind nach dem Energie-
konzept:

Wir streben eine weitgehend auf erneuerbare Energien ge-
stützte Energieversorgung an. Bis 2021 sollen die erneuer-
baren Energien einen Anteil von 50% am bayerischen Strom-
verbrauch erreichen. Einen ganz wesentlichen Beitrag soll
hierzu der Ausbau der Windkraft leisten. Wir wollen eine bes-
sere Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Ener-
gien, um effiziente Lösungen zu erzielen und die Kosten
zugunsten aller Verbraucher zu dämpfen.

Wir befürworten und unterstützen einen Netzausbau auf al-
len Spannungsebenen.

Um auch künftig aus Gründen der Versorgungssicherheit
unseren Strombedarf weitgehend aus eigener Erzeugung
zu decken, müssen entlang des Kernenergieausstiegspfads
in Bayern Ersatzkapazitäten auf Gasbasis in Höhe von 3 000
bis 4 000 Megawatt zugebaut werden.

Wir halten am Ziel fest, die energiebedingten CO2-Emissio-
nen auf deutlich unter 6 Tonnen pro Kopf in Bayern zu re-
duzieren. Dazu sind Emissionsminderungen erforderlich; die
Energieeffizienz bei Strom und Wärme muss deutlich gestei-
gert werden.

Der Stromverbrauch soll durch verstärkte Effizienzmaßnah-
men in Bayern in den nächsten zehn Jahren trotz zuneh-
mender Stromanwendungen auf dem gegenwärtigen Ni-
veau von rund 85 Mrd. kWh/a gehalten werden.

II. Zur Umsetzung dieser Ziele haben wir insgesamt 161 Maß-
nahmen identifiziert und beschlossen. Einige davon kön-
nen wir unmittelbar selbst auf Landesebene anpacken, an-
dere müssen durch den Bundesgesetzgeber umgesetzt wer-
den. Weniger als ein Jahr nach dem Beschluss des Baye-

rischen Energiekonzepts lässt sich feststellen, dass sich im
Freistaat schon viel getan hat. 

a) Die Energieagentur ist bereits am 1. September 2011 an
den Start gegangen. Seitdem wurde schon einiges auf den
Weg gebracht. Ich möchte hier nur beispielhaft einige Akti-
vitäten aufzählen, Details finden sich auf der neuen Inter-
net-Plattform www.energie-innovativ.de.

Zur konkreten Bearbeitung der wichtigsten Aufgaben wur-
den die vier Arbeitsforen Kraftwerke und Speicher, Wind-
kraft, Netze sowie Energieeffizienz eingerichtet; diese haben
bereits ihre Arbeit aufgenommen. Zur Teilnahme wurden al-
le betroffenen Verbände und Institutionen in Bayern einge-
laden. Über die Foren wird ein erhebliches Maß an Mitwir-
kung und Mitbestimmung verwirklicht. Eine der konkreten
Aufgaben dieser Foren ist zum Beispiel die Erarbeitung ei-
nes Energieeffizienzpaktes, den wir Ende des Jahres be-
siegeln wollen.

Für die Kommunen sollen Energie-Coaches tätig werden,
gefördert vom Wirtschaftsministerium. Bereits jetzt werden
die Kommunen vom Freistaat mit vielfältigen Maßnahmen
unterstützt (beispielsweise Förderprogramm für regionale
Energieagenturen, CO2-Minderungsprogramm) und als wich-
tige Partner der Energiewende eng einbezogen.

Konkrete Projekte zur Information der Bürger sind: ein neu-
er Windatlas, ein Leitfaden Bürgerenergieanlagen, eine Kam-
pagne Energieeinsparung, ein Zelt auf dem Zentralen Land-
wirtschaftsfest (beim Oktoberfest) und am Tag der Deut-
schen Einheit in München und ein Energiekongress im Herbst
in Nürnberg. Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung der Ak-
zeptanz für alle nun notwendigen energiewirtschaftlichen
Maßnahmen. Alle genannten Projekte sind in Arbeit oder
Vorbereitung. 

b) Auch finanziell setzt die Bayerische Staatsregierung kla-
re Akzente. Für das Jahr 2012 sind fast 127 Mill. Euro zu-
sätzlich vorgesehen, vor allem für Energieforschung und
Energieeffizienz. In den kommenden fünf Jahren werden
wir mehr als eine Milliarde Euro zusätzlich für Energie und
Klima in die Hand nehmen.

c) Forschung und Technologie kommt beim Umbau der
Stromversorgung ein besonderes Gewicht zu. Dem Titel des
Symposiums entsprechend sollten wir die Chancen der Ener-
giewende entschlossen ergreifen und uns an die technolo-
gische Spitze setzen. Das Wirtschafts- und das Wissen-
schaftsministerium haben zusammen mit einer hochrangi-
gen Expertenkommission (»Bayerische Allianz für Energie-
forschung und -technologie«) ein Konzept ausgearbeitet.
Herausragende Projekte sind dabei der Aufbau eines Zen-
trums für Speichertechnologie (20 Mill. Euro), Forschungs-
plattformen für energiesparende Produktionstechniken
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(15 Mill. Euro) und Technologieverbünde zu Themen wie »vir-
tuelle Kraftwerke« oder »Smart Grids« (36 Mill. Euro). Ne-
ben einigen Leuchtturmprojekten bei den Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben geht es auch darum, für die breite
Masse der Unternehmen Hilfestellungen zu bieten, um sich
mit Innovationen für die Zukunft zu rüsten. Zur intensiven
Unterstützung der Betriebe bei Anwendungs- und Demons-
trationsvorhaben stocken wir das Programm »Rationellere
Energiegewinnung und -verwendung« auf. Hieraus können
wir auch kommunale Energiekonzepte verstärkt fördern.

d) Im Planungsrecht und bei Genehmigungsverfahren ha-
ben wir auf Landesebene von Anfang an erhebliche Spiel-
räume gesehen, um einen Beitrag für den Umbau der Strom-
versorgung zu leisten.

Die zuständigen Ressorts haben im Dezember vergange-
nen Jahres einen gemeinsamen Windenergie-Erlass heraus-
gegeben, der die Genehmigungsverfahren beschleunigen
wird. Den Kommunen werden zusätzlich eine »Gebietsku-
lisse Windkraft« und der Windatlas (derzeit in Überarbeitung
mit 3D-Berechnung) als Planungshilfe dienen.

Wir haben in einem eigenen Landesplanungsgesetz die Kom-
petenzen der Planungsverbände und damit dezentrale Struk-
turen gestärkt. Die Ausweisung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten für Windkraft soll Pflichtaufgabe der Regio-
nalen Planungsverbände im Landesentwicklungsprogramm
werden.

Hinweise an die Vollzugsbehörden zur Nutzung bestehen-
der Ermessensspielräume im Wasser- und Naturschutzrecht
zugunsten von Wasserkraftprojekten sollen künftig den An-
teil der Wasserkraft am bayerischen Energiemix noch wei-
ter erhöhen.

Die Regierungen sorgen in ihrem Zuständigkeitsbereich
ebenfalls für die zügige Abwicklung von Genehmigungs-
verfahren. Überregional tätige Investoren attestieren den
bayerischen Behörden regelmäßig eine rasche und investi-
tionsfreundliche Durchführung von Planungs- und Geneh-
migungsverfahren für Netze und Kraftwerke.

III. Wo stehen wir aktuell bei unseren Ausbauzielen?

a) Der Anteil erneuerbarer Energien an der bayerischen
Stromerzeugung lag im Jahr 2010 bei 25,9%. Bezogen auf
den Stromverbrauch entspricht dies 28,1%. Damit liegt Bay-
ern erheblich über dem deutschen Wert von knapp 17,0%.
Auch der Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergie-
verbrauch liegt mit 10,9% deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt von 9,4%.

Die dynamische Entwicklung setzt sich fort. Aktuell dürfte
der Anteil der erneuerbaren Energien am bayerischen Strom-

verbrauch bereits die 30%-Marke erreicht haben. So ist zu
erwarten, dass das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am bayerischen Stromverbrauch bis 2021 auf min-
destens 50% zu steigern, rechtzeitig verwirklicht wird.

b) Die Bayerische Staatsregierung steht in ständigem Dia-
log mit potenziellen Investoren aus dem In- und Ausland,
um den Neubau hocheffizienter Gaskraftwerke in Bayern
zu fördern. Konkrete Investitionsentscheidungen wurden
trotz geeigneter Standorte jedoch bisher noch nicht getrof-
fen, da auf Bundesebene Unsicherheit über die zukünfti-
gen Rahmenbedingungen herrscht.

Handlungsbedarf

Bund

80% der Gesetzgebungskompetenzen im Energiebereich
liegen beim Bund, für die restlichen 20% zeichnet Europa
verantwortlich. Das heißt: Auch wenn die Länder und die
Kommunen wie im Freistaat Bayern ein hohes Tempo an-
schlagen und vorbildlich arbeiten, braucht die Energiewen-
de zwingend ein ebenso schnelles und entschlossenes Vor-
gehen des Bundes, um ein Erfolg zu werden. Hier sehe ich
jedoch noch erheblichen Nachholbedarf. 

a) Die mit dem Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie
eingeleitete Energiewende erfordert einen zügigeren Aus-
bau der erneuerbaren Energien. Um Fehlentwicklungen zu
vermeiden, sind dabei allerdings Anpassungen des EEG un-
vermeidlich. 

Die in diesem Frühjahr angestoßene Korrektur der Photo-
voltaik-Vergütungen ist grundsätzlich ein richtiger und über-
fälliger Schritt, den die Staatsregierung schon länger mit Nach-
druck gefordert hatte. Mit den neuen Regelungen werden die
Kosten für die Verbraucher wirksam begrenzt. Gleichzeitig
wird der Photovoltaikzubau auf ein für das Netz erträgliches
Maß zurückgeführt. Trotz einiger Kritikpunkte im Detail – bei-
spielsweise im Hinblick auf die Begrenzung der Förderung
auf maximal zehn Megawatt installierte Leistung – trägt die
Staatsregierung diese Beschlüsse daher mit. Mit Erfolg ha-
ben wir uns für eine angemessene Vertrauensschutzregelung
eingesetzt, um unbillige Härten zu vermeiden. Letztlich ist ein
relativ kurzfristiger Stichtag aber nachvollziehbar, da es bei
früheren Vergütungskürzungen stets einen extremen »End-
spurt« vor dem Stichtag gab, der die Verbraucher teuer zu
stehen kam. 

Hier können wir aber nicht stehen bleiben. Das bisherige
Preismodell ist zwar effektiv, da es zu einem massiven Anla-
genzubau geführt hat, aber auf Dauer wohl unbezahlbar und
vor allem ineffizient. Die Verknüpfung der Preissteuerung mit
dem absoluten Einspeisevorrang führt dazu, dass keinerlei
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Wettbewerb auf der Erzeugerseite stattfindet. Dieser wird
ausschließlich auf die Ebene der Anlagenbauer verlagert. Da-
durch gibt es für die einzelnen Erzeuger kaum Anreize, nach-
frageorientiert zu produzieren und in Speichertechnologien
zu investieren. Mittelfristig ist daher die Einführung neuer Me-
chanismen geboten, um Marktmöglichkeiten zu erhalten und
Kosteneffizienz in das System zu bringen. Zusätzlich würde
dadurch die Möglichkeit eröffnen, mit weiteren europäischen
Ländern zu kooperieren und Standortvorteile für die verschie-
denen Erzeugungstechnologien zu nutzen. Auch im Sinne
des Klimaschutzes ist zudem die Einführung handelbarer
»Grünstromzertifikate« zu erwägen.

b) Um den Investitionsstau bezüglich neuer Gaskraftwer-
ke zu beseitigen und die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten, müssen umgehend attraktivere Bedingungen ge-
schaffen werden. Dies gilt zunächst für das angekündig-
te Kraftwerksförderprogramm, dessen Bedingungen nach
Verabschiedung der europäischen Leitlinien schnellstmög-
lich festgelegt und kommuniziert werden sollten. Auch
die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes duldet
keinen weiteren Aufschub. Hier müssen vor allem für in-
dustrielle Eigenerzeugung attraktive Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Nicht zuletzt sind bestehende Rege-
lungen z.B. über den Regelenergiemarkt und System-
dienstleistungen daraufhin zu überprüfen, ob sie attrakti-
ver für potenzielle Kraftwerksinvestoren ausgestaltet wer-
den können. 

c) Das Tempo des Leitungsbaus muss deutlich erhöht wer-
den. Aktuelle Rückmeldungen der Genehmigungsbehör-
den vor allem zu Vorschriften über die Erdverkabelung zei-
gen jedoch, dass der Netzausbau eher verlangsamt als be-
schleunigt wird. Umwelt- und Naturschutzrecht auf Bun-
des- und europäischer Ebene verhindern eine gleichbe-
rechtigte Abwägung zwischen Energieversorgung und Na-
turschutz. Die bisherigen Gesetzgebungsaktivitäten (En-
LAG, NABEG) werden strukturelle Probleme bei der Be-
schleunigung des Netzausbaus nicht lösen können. Im Mit-
telpunkt der Maßnahmen des Bundes steht die gesetzli-
che Festlegung des Ausbaubedarfs für die Stromübertra-
gungsnetze in einem Bundesbedarfsplangesetz. Auch in-
soweit drängen wir auf einen Erlass noch im Jahr 2012, um
die Planungs- und Genehmigungsverfahren vor Ort zu ver-
einfachen. 

Die Bundesregierung ist ferner gefordert, bei der bevorste-
henden »großen« Novellierung der Anreizregulierungsver-
ordnung den hohen Investitionsbedarf in die Netze zu be-
rücksichtigen. Das gilt sowohl für die Übertragungs- als auch
die Verteilnetze. In diesem Zusammenhang halte ich auch
einen bundesweiten Ausgleich der EEG-bedingten Netzaus-
baukosten für sinnvoll, um Strompreisnachteile für Regio-
nen mit überproportionalem Erneuerbare-Energien-Aus-
bau zu verhindern. 

d) Parallel zu den genannten Anpassungen des EEG ist es
für ein Gelingen der Energiewende auch von großer Be-
deutung, dass über die bereits eingeführten Technologien
wie Pumpspeicherkraftwerke hinaus weitere Lösungen für
die Speicherung von Energie entwickelt und zur Marktreife
gebracht werden. Die Mittelausstattung der bestehenden
einschlägigen Förderprogramme, etwa des 6. Energiefor-
schungsprogramms der Bundesregierung, sollten zielge-
richtet weiter aufgestockt werden, um auch hiermit einen
Schritt in Richtung technologische Spitze zu machen. 

Weitere wichtige gesetzgeberische Handlungsfelder sehe
ich beispielsweise im Hinblick auf die Senkung oder Abschaf-
fung der Stromsteuer und bei der steuerlichen Förderung
der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. 

Bayern

Im Freistaat haben wir schon sehr viele Maßnahmen beschlos-
sen und eingeleitet, die jetzt mit Leben gefüllt und fortgeführt
werden. Ich denke hier beispielsweise an unsere Förderpro-
gramme, mit denen wir hoffentlich eine Vielzahl von Energie-
projekten aller Art anstoßen und unterstützen können. 

Eine echte Daueraufgabe wird es sein, die Bürger bei der
Energiewende mitzunehmen. Der Umbau der Stromversor-
gung wird zwangsläufig Veränderungen zur Folge haben,
von denen nicht jede als angenehm empfunden wird. Wir
setzen daher auf Transparenz, Aufklärung und Informati-
on. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es den Kern-
kraftausstieg nicht zum Nulltarif gibt, trotz unseres Enga-
gements für möglichst bezahlbare Strompreise. Auch der
notwendige Ausbau von Erzeugungsanlagen – beispiels-
weise Windkrafträdern – und Leitungsnetzen wird die Land-
schaft nachhaltig verändern. Hier sind wir auf die Akzep-
tanz vor Ort angewiesen und würden uns von den Befür-
wortern einer möglichst schnellen Energiewende manch-
mal mehr Unterstützung erwarten. Gemeinsam sollten wir
über die Notwendigkeit aufklären und bei den Betroffenen
um Verständnis werben. Von unserer Seite aus unterstüt-
zen wir das beispielsweise mit Informationsangeboten sei-
tens unserer Energieagentur. Letztlich unterstützt die Be-
völkerung mit ganz großer Mehrheit die Energiewende und
vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich zäh-
le daher auf die Einsicht, dass es nicht ohne weiteren In-
frastrukturausbau gehen wird.

Fazit

Als Fazit lässt sich sagen: der Bund muss jetzt entschlos-
sen handeln, damit wir technologisch und wirtschaftlich an
der Spitze bleiben. Um die Umsetzung in Bayern muss sich
keiner Sorgen machen!
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Der Reaktorunfall von Fukushima sorgte
weltweit für Entsetzen. Die dramatischen
Ereignisse haben der Welt die Risiken der
Atomenergie drastisch vor Augen geführt.
Zweifellos war es vor dem Hintergrund
dieses Ereignisses notwendig, die Sicher-
heit der friedlichen Nutzung der Kernkraft
neu zu diskutieren und zu bewerten. Nir-
gendwo auf der Welt hat dieses Unglück
jedoch so rasche und hektische politische
Reaktionen hervorgerufen wie in Deutsch-
land. Denn nachdem die Bundesregie-
rung im Herbst 2010 noch die Verlänge-
rung der Laufzeiten der Atomkraftwerke
beschlossen hatte, wurde etwa ein hal-
bes Jahr später unter dem Eindruck der
Katastrophe von Fukushima das Steuer
herumgerissen und eine Energiewende
beschlossen, in deren Mittelpunkt der völ-
lige Atomausstieg bis zum Jahr 2022
steht. Wie jeder Autofahrer weiß, können
hektische Kursänderungen auch im Gra-
ben enden. Die Energiewende ist daher
ein Elchtest für die deutsche Wirtschaft.
Bleiben wir trotz oder sogar wegen der
Energiewende auf Erfolgskurs, oder wirft
uns die Neuausrichtung unserer Energie-
versorgung aus der Bahn?

Eckpunkte der Energiewende

Zentrales Element der Energiewende ist
der schrittweise Ausstieg aus der Kern-
energie bis zum Jahr 2022. Trotz des Aus-
stiegs soll aber an den ambitionierten Kli-
maschutzzielen festgehalten werden. Der
Ausstoß von Treibhausgasen soll im Ver-
gleich zu 1990 bis 2020 um 40%, bis
2030 um 55% und schließlich bis 2050
um mindestens 80% gesenkt werden.
Dies erfordert eine deutliche Reduzierung
der Nutzung fossiler Energieträger. Mo-
derne konventionelle Kraftwerke sollen
zwar noch als Brückentechnologie ge-
nutzt werden. Ziel ist es jedoch, durch
erneuerbare Energien den Hauptanteil der
deutschen Energieversorgung bereit zu
stellen, den Energieverbrauch zu senken
und die Energieeffizienz deutlich zu stei-
gern. Bis 2020 sollen erneuerbare Ener-
gien mindestens 35% und bis 2040 min-
destens 60% der Stromerzeugung abde-

cken. Gleichzeitig soll der Stromverbrauch
bis 2020 um 10% gesenkt werden.

Der Freistaat Bayern unterstützt den Kurs
der Bundesregierung. In Bayern ist man
durch den hohen Anteil der Kernenergie
von derzeit noch rund 57% an der Strom-
versorgung sogar besonders gefordert.
Dazu soll bis 2021 der Anteil der erneu-
erbaren Energien an der Stromerzeugung
auf 50% gesteigert werden. Die Wasser-
kraft soll 17% zur Stromerzeugung bei-
tragen, Biomasse 10%, Photovoltaik 16%
und die Windkraft ca. 8%. 

Bedeutung der Energiepolitik für
die Wirtschaft in Bayern

Die grundlegende Bedeutung der Ener-
giepolitik für die zukünftige wirtschaftliche
Entwicklung steht außer Frage. Die Ent-
wicklung des Freistaats Bayern in der
Nachkriegszeit ist dafür der beste Beleg.
Es waren vor allem die energiepolitischen
Weichenstellungen des Wirtschaftsminis-
ters Otto Schedl, die entscheidend dazu
beigetragen haben, dass Bayern den
Wandel vom Agrarland zum Industrie-
standort erfolgreich bewältigen konnte.
Dieses politische Erbe dürfen wir nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen, sondern
müssen gewissenhaft und sachorientiert
an einer erfolgversprechenden Zukunft mit
einer sicheren, wettbewerbsfähigen und
ökologisch verantwortbaren Energiever-
sorgung arbeiten. Das Handwerk ist von
der Neuorientierung der Energieversor-
gung in vielfältiger Weise betroffen. Als
Verbraucher, aber auch als Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen in die-
sem Bereich. 

Handwerk und Energiewende

Das Handwerk leistet bereits heute wich-
tige Beiträge für eine zukunftsorientierte
Energieversorgung. Es ist bereit, an der
Umsetzung der Energiewende entschlos-
sen mitzuwirken. Und es ist bestens dar -
auf vorbereitet. 30 Ausbildungsberufe im
Handwerk sind mit dem Bereich Energie-
effizienz und erneuerbare Energien be-
traut. In über 20 Handwerken erwerben
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Handwerker im Rahmen der Qualifizierung zum Handwerks-
meister vertieftes Fachwissen rund um Energiethemen.
Handwerksbetriebe entwickeln viele praxisorientierte Lö-
sungen zur Steigerung der Energieeffizienz, insbesondere
im Bereich der Gebäudesanierung. Sie verfügen über er-
hebliches Know-how bei der Installation von Anlagen im
Bereich erneuerbarer Energien, wie Windkraft und Photo-
voltaik, aber auch moderner konventioneller Heizanlagen.
Die Leistungen der Handwerker reichen bis zur Entwick-
lung, Installation und Wartung kleiner Blockheizkraftwerke.
Die Organisationen des Handwerks unterstützen die Be-
triebe durch maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote in
diesem Sektor, zum Beispiel zum Energieberater oder zur
Solarfachkraft. Andererseits darf nicht vergessen werden,
dass Energie in vielen Handwerksbranchen einen erhebli-
chen Kostenfaktor darstellt. Deshalb ist man sich in unse-
rem Wirtschaftsbereich sowohl der Potenziale und Chan-
cen der Energiewende als auch der Risiken besonders be-
wusst. Mit ihrem umfangreichen Wissen und ihren Fertig-
keiten sind Handwerker nicht nur unverzichtbare Ratgeber
für den Kunden. Die Kompetenz des Handwerks muss auch
bei der Gestaltung der energiepolitischen Weichenstellun-
gen eingebunden werden. Es ist daher außerordentlich zu
begrüßen, dass das Handwerk in Bayern sowohl beim Baye-
rischen Energiegipfel als auch im Beirat der Agentur Ener-
gie innovativ beteiligt ist. 

Anforderungen an die Energiepolitik der Zukunft

Die Energieversorgung der Zukunft muss den Anforderun-
gen einer modernen im weltweiten Wettbewerb stehenden
Volkswirtschaft mit einem breit gefächerten Spektrum an
kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch an interna-
tional tätigen Großkonzernen, gerecht werden. Neben den
ökologischen Zielen muss sie Wachstum ermöglichen und
die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft gewähr-
leisten. Die Energiewende darf außerdem keinesfalls zu Las-
ten der Versorgungssicherheit gehen. Um diese Ziele zu er-
reichen, müssen vor allem auch die Innovationskraft und das
vorhandene Know-how im Mittelstand zur Entfaltung ge-
bracht werden. Werden die bisher getroffenen Weichenstel-
lungen diesen Anforderungen gerecht?

Optimisten und Pessimisten

Das Urteil zur Energiewende in der Öffentlichkeit fällt zwie-
spältig aus. Optimisten und Pessimisten zeichnen völlig un-
terschiedliche Bilder davon, was Deutschland durch den
Schwenk in der Energiepolitik erwartet. Die einen glauben,
dass sich Atomausstieg und Klimaschutz problemlos mit-
einander vereinbaren lassen, dass sich Deutschland einen
enormen technologischen Vorsprung bei erneuerbaren Ener-
gien erarbeitet und dieser Wettbewerbsvorteil Wachstum

und Arbeitsplätze sichert. Die anderen prognostizieren stei-
gende Energiepreise, den Verlust der Versorgungssicher-
heit, ein Verfehlen der Ziele beim Klimaschutz und insgesamt
einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Aktuelle Entwick-
lungen werden dann je nach Überzeugung in die eine oder
andere Richtung interpretiert. Notwendig ist aber eine ob-
jektive Sicht der Dinge und daher auch eine fundierte öko-
nomische Analyse, um sicherzustellen, dass die Energie-
wende erfolgreich und bezahlbar wird. 

Grundsätzliche Bewertung aus Sicht des 
Handwerks

Die politische Entscheidung, aus der Atomenergie auszu-
steigen, ist zu akzeptieren. Der Rückhalt für diese Form der
Energiegewinnung in der Bevölkerung ist vor dem Hinter-
grund von Fukushima noch einmal deutlich zurückgegan-
gen. Allerdings genügt es nicht, wenn eine solch grundle-
gende Reform gut gemeint ist. Um die Wettbewerbsfähig-
keit zu sichern, muss sie auch gut gemacht werden. Da-
zu müssen die Entwicklungen und die Vorgehensweisen
anderer Staaten im Auge behalten werden. Insbesondere
ist zu beachten, ob unsere umwelt- und klimapolitischen
Anstrengungen auch die gewünschten Erfolge erzielen kön-
nen. Hier scheinen gerade wegen der fehlenden interna-
tionalen Abstimmung der Strategie erhebliche Defizite zu
bestehen. Bereits in einem früheren gemeinsamen Sympo-
sium des ifo Instituts und des Bayerischen Handwerksta-
ges zu Biokraftstoffen wurde die notwendige Einbindung
der Anbieter fossiler Energieträger in eine Strategie zum Kli-
maschutz betont. Vermeintlich umwelt- und klimafreundli-
che Anstrengungen im Bereich der Energiepolitik können
sonst sogar kontraproduktive Wirkungen haben. Diese
Überlegungen werden aktuell – mit besonderem Blick auf
die Förderung der erneuerbaren Energien – in der Ener-
giepolitik erneut nicht berücksichtigt. Es macht aber we-
nig Sinn, wenn eine mit großen Anstrengungen erzielte
Reduktion des Kohlendioxidausstoßes, zum Beispiel we-
gen frei werdender CO2-Zertifikate, an anderer Stelle kon-
terkariert wird. 

Wettbewerb entfalten!

Grundsätzlich wird die Energiewende bisher zu sehr am Reiß-
brett entworfen. Es werden Quoten für einzelne Energieträ-
ger ins Auge gefasst und Ressourcen durch massive Sub-
ventionen in bestimmte Verwendungen, wie zum Beispiel
die Photovoltaik, gelenkt. Die Chancen, durch eine Entfal-
tung der Marktkräfte eine wirtschaftliche Energieversorgung
der Zukunft zu gewährleisten, werden dagegen zu wenig
genutzt. Denn zweifellos liefern ein kreativer Suchprozess
und die Auslese im Wettbewerb wirtschaftlich die besten Er-
gebnisse. Wettbewerb ist die Voraussetzung für Dynamik
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und Innovationen. Dafür muss ein geeigneter Rahmen ge-
schaffen werden. 

Ausbau der Infrastruktur

Die Energiewende erfordert erhebliche Investitionen in die
Infrastruktur. Erforderlich sind moderne Gas- und Kohle-
kraftwerke, um Leistungsschwankungen der regenerativen
Energien auszugleichen. Notwendig sind ferner leistungs-
fähige Energiespeicher, um die Potenziale der regenerati-
ven Energien voll nutzen zu können. Und nicht zuletzt be-
darf es eines massiven Ausbaus der Netzinfrastruktur. Bei-
spielsweise kann die Offshore-Windenergie nur die in sie
gesetzten großen Erwartungen erfüllen, wenn der an der
Küste erzeugte Strom zu den wirtschaftlichen Zentren im
Landesinneren transportiert werden kann. Dazu sind nach
Berechnungen der Deutschen Energie-Agentur bis zum
Jahr 2020 mindestens 3 500 Kilometer neuer Höchstspan-
nungsleitungen nötig. Aber auch ein massiver Ausbau der
Verteilnetze ist erforderlich, um die erneuerbaren Energien
integrieren zu können. Meldungen in den Wintermonaten
untermauerten, dass die Netze sich an der Grenze der Be-
lastbarkeit befinden. Damit steigt die Gefahr von Stromaus-
fällen. Beim Ausbau der Infrastruktur bewegt sich noch
viel zu wenig. Dies hat nicht zuletzt der Bayerische Ener-
giegipfel im Februar deutlich vor Augen geführt. Von der
Realisierung der Investitionen hängt aber entscheidend
ab, ob die Energiewende gelingt. Beim Kraftwerksbau fehlt
es vielfach an der Rentabilität der Vorhaben, weil die Kraft-
werke wegen des Vorrangs der erneuerbaren Energien zu
wenig ausgelastet werden. Auch beim Netzausbau beste-
hen erhebliche Risiken. Schließlich stoßen große Infrastruk-
turprojekte in der Regel auf erhebliche Widerstände in der
Bevölkerung. Matthias Kurth, bis vor kurzem Präsident der
Bundesnetzagentur, brachte das Problem auf den Punkt:
»Sollten sich alle Bürgerproteste gegen den Bau neuer
Stromtrassen durchsetzen können, können Sie die Ener-
giewende zu den Akten legen.«

Erneuerbare Energien

Der Ausbau der erneuerbaren Energien hat in den vergan-
genen Jahren auch dank massiver Förderung große Fort-
schritte gemacht. Das Handwerk hat von dieser Entwick-
lung zweifellos profitiert. Inzwischen haben die erneuerba-
ren Energien in Deutschland einen Anteil von 20% an der
Stromversorgung erreicht. In Bayern sind es sogar über 25%.
Allerdings werden aus meiner Sicht die Weichen durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz in die falsche Richtung ge-
stellt. Mit Hilfe dieser Förderung hat sich Deutschland unter
anderem zum führenden Photovoltaikstandort weltweit ent-
wickelt. Allein im vergangenen Jahr wurden 7 500 Mega-
watt an Photovoltaikleistung zugebaut. Es stellt sich jedoch

die Frage, ob dies bei unseren klimatischen Verhältnissen
als Erfolg zu werten ist oder ob wir nicht Strukturen för-
dern, die langfristig nicht tragfähig sind. Und es gehen von
dieser Art der Förderung auch viel zu wenige Impulse für den
technischen Fortschritt aus. Denn die Kapazitäten, die be-
reits am Netz sind, werden in den kommenden Jahren wei-
ter subventioniert. Effizientere Technologien haben in die-
sem verzerrten Wettbewerb kaum Chancen. Deshalb bin ich
durchaus skeptisch, dass wir mit den gegenwärtigen Rah-
menbedingungen an die technologische Spitze gelangen
werden. Die Förderung der erneuerbaren Energien muss da-
her reformiert werden. Die Absenkung der Photovoltaikför-
derung, wie sie die Bundesminister Röttgen und Rösler nun
vereinbart haben, ist grundsätzlich notwendig, um einem
weiteren Anstieg der EEG-Umlage entgegenzuwirken. Aller-
dings müssen für Investoren und Unternehmen Rechts- und
Planungssicherheit gewährleistet bleiben. Deshalb muss ein
ausreichender Übergangszeitraum eingeräumt werden. Län-
gerfristig muss generell über ein effizienteres Fördersystem
nachgedacht werden.

Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten!

Dass all die notwendigen Investitionen sowie die gewähr-
ten Subventionen viel Geld kosten, liegt auf der Hand. Stei-
gende Strompreise untermauern dies schon heute. Die EEG-
Umlage erhöhte sich von 2009 auf 2011 um knapp 200%
auf 3,53 Cent pro Kilowattstunde, zum Jahresbeginn stieg
sie leicht auf 3,592 Cent je Kilowattstunde. Die Prognosen,
wie sich die Umlage in den kommenden Jahren entwickeln
wird, sind höchst unterschiedlich. Allerdings gehen viele Ex-
perten von einem weiteren Anstieg aus. Der Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Energie-Agentur (dena) ging in einem In-
terview mit der Deutschen Handwerkszeitung davon aus,
dass 2022 bei einem Anteil der regenerativen Energien an
der Stromerzeugung von 38% die Belastung bei 4,5 bis
5 Cent liegen wird. In diesem Jahr haben sich darüber hin -
aus auch die Netzentgelte erhöht. Die Investitionen in die
Netze und die steigenden Anforderungen, wegen des wach-
senden Anteils erneuerbarer Energien Regelenergie zur Sta-
bilisierung der Stromversorgung bereit zu stellen, werden
die Netzentgelte auch weiter steigen lassen. Die Stromkun-
den dürfen aber nicht immer stärker belastet werden.
Deutschland liegt im internationalen Vergleich bei den Strom-
preisen ohnehin im Spitzenfeld. 

Benachteiligung des Mittelstandes

Leider zeichnet sich ab, dass der Mittelstand einmal mehr
die Melkkuh zur Finanzierung der Energiewende sein wird.
Denn um die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu
gefährden, werden energieintensive Großunternehmen von
den Kosten der Energiewende entlastet und diese statt-
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dessen bei Mittelstand und Verbrauchern abgeladen. Im ver-
gangenen Jahr wurden deutliche Entlastungen der Groß-
kunden bei der Umlage zugunsten der erneuerbaren Ener-
gien und bei den Netzentgelten beschlossen. Die Belas-
tungen des Mittelstandes werden dadurch umso höher. So
wird nach dem EEG 2012 die EEG-Umlage zukünftig für den
Stromanteil bis einschließlich 1 GWh nicht begrenzt. Für den
Stromanteil über 1 bis einschließlich 10 GWh wird sie auf
10% der jeweils geltenden EEG-Umlage, für den Stroman-
teil über 10 bis einschließlich 100 GWh auf 1% der jeweils
geltenden EEG-Umlage und für den Stromanteil über
100 GWh auf 0,05 Ct./kWh begrenzt. Für Unternehmen, de-
ren Stromverbrauch mindestens 100 GWh und deren Ver-
hältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung mehr als
20% beträgt, wird die EEG-Umlage für den gesamten Strom-
verbrauch auf 0,05 Ct./kWh festgelegt. Von den Netzent-
gelten können sich einige stromintensive Großunternehmen
(mehr als 7 000 Benutzerstunden, mehr als 10 GWh Ver-
brauch) durch eine Gesetzesänderung, die im August 2011
in Kraft trat, sogar völlig befreien lassen. Die Kosten wer-
den über eine Umlage auf die übrigen Verbraucher verteilt.
Hinzu kommt, dass kleine und mittlere Unternehmen durch
den Sockelbetrag bei der Ökosteuer ohnehin benachteiligt
werden. Energieintensität und Gefährdung der Wettbewerbs-
fähigkeit hängen aber nicht von der Unternehmensgröße ab.
Auch Handwerksbetriebe können durch steigende Energie-
kosten in der Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden.
Dies muss bei der Ausgestaltung von Entlastungsmaßnah-
men Berücksichtigung finden. 

Gebäudesanierung

Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass Maßnahmen allein
im Stromsektor den Erfolg der Energiewende nicht gewähr-
leisten können. Schließlich hat Strom nur etwa einen Anteil
am Gesamtenergieverbrauch von gut einem Fünftel. Letzt-
endlich können die ambitionierten Ziele zum Klimaschutz nur
erreicht werden, wenn wir beim Gebäudebestand ansetzen.
Auf öffentliche und private Gebäude entfallen in Deutsch-
land 40% des Gesamtenergieverbrauchs und ein Drittel der
CO2-Emissionen. Das Bundesbauministerium geht davon
aus, dass durch fachgerechtes Sanieren und moderne Ge-
bäudetechnik bis zu 80% des Energiebedarfs eingespart
werden können. Um dieses Potenzial auszuschöpfen und
die angestrebte Sanierungsrate bei Gebäuden von 2% pro
Jahr zu erreichen, müssen die geeigneten Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. Eine sachgerechte Förderung
ist dringend erforderlich. Gerade in diesem wichtigen Be-
reich fehlt es aber an entschlossenen Maßnahmen. Im 
Jahr 2011 sind die über das KfW-Programm ausgereichten 
Mittel deutlich zurückgegangen. Von den versprochenen
1,5 Mrd. Euro für die KfW-Förderung wurden für 2012 vom
Bundesfinanzministerium zunächst nur 900 Mill. Euro frei-
gegeben. Erst durch Umschichtungen im Energie- und Kli-

mafonds wurden die Mittel entsprechend aufgestockt. Die
angestrebte Verdoppelung der Sanierungen lässt sich aber
nur bei einer ergänzenden steuerlichen Förderung erreichen.
Diese steckt aber nach wie vor im Vermittlungsausschuss
fest. Für die Unternehmen ist dies verheerend, weil Inves-
toren abwarten, wie der Gesetzgeber sich entscheiden wird.
Diese Hängepartie muss rasch beendet werden. Aus Sicht
des Handwerks ist die steuerliche Förderung nicht nur ein
besonders wirksamer Weg, den Klimaschutz voranzutrei-
ben. Sie gewährleistet vor allem auch einen effizienten Mit-
teleinsatz. Denn die staatliche Förderung der Gebäudesa-
nierung finanziert sich durch die Mobilisierung privater Mit-
tel und die dadurch entstehenden Mehreinnahmen zum Bei-
spiel bei der Mehrwertsteuer selbst. Der Förderhebel öf-
fentlicher Mittel zu privaten Investitionen in den Jahren 2008
bis 2010 betrug 1:12.

Fazit

Zusammengefasst kann man sagen: Wir haben mit der Ener-
giewende eine Herkulesaufgabe vor uns. Die Energiewen-
de ist noch mit erheblichen Risiken behaftet. Diese dürfen
nicht ausgeblendet werden. Nur mit einem effizienten Mit-
teleinsatz werden wir diese große Aufgabe bewältigen. Wir
müssen daher die Maßnahmen in Angriff nehmen, welche
die größten Erfolge versprechen, und wir müssen diese Maß-
nahmen, wie z.B. die energetische Gebäudesanierung, auch
gezielt fördern. Ein erfolgversprechendes Konzept muss
international abgestimmt sein und die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft gewährleisten. Deutschland darf nicht blau-
äugig seine Konkurrenzfähigkeit aufs Spiel setzen. Dabei
müssen alle Unternehmen gleichermaßen Berücksichtigung
finden. Die finanziellen Lasten dürfen deshalb nicht allein
dem Mittelstand aufgebürdet werden. 
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Als am 11. März 2011 mit dem Seebe-
ben vor Japan die Nuklearkatastrophe
von Fukushima ihren Anfang nahm, rück-
te dies die Energiepolitik erneut in den
Mittelpunkt der öffentlichen Wahrneh-
mung in Deutschland. In – nach histori-
schen Maßstäben gesehen – extrem kur-
zer Zeit reagierte die deutsche Politik mit
der Verabschiedung des Ausstiegs aus
dem Ausstieg von der Kernenergie und
die Debatte um die Erreichbarkeit der
deutschen Klimaziele bei gleichzeitigem
Ausstieg aus der Kernenergie entflamm-
te. Obwohl seit langer Zeit umstritten, galt
die Kernenergie vielen als Brückentech-
nologie, die ein Erreichen der klimapoli-
tischen Ziele erst möglich machen wür-
de. Nun galt es, den Ausstieg aus der
Nutzung fossiler Energieträger unter ver-
schärften Bedingungen zu erreichen.
Während einige Politiker und Wissen-
schaftler das Erreichen der Klimaziele
nicht nur nach wie vor für umsetzbar hal-
ten, sondern im Atomausstieg sogar
Chancen für die deutsche Wirtschaft 
sehen, sind andere davon überzeugt,
dass der gewählte Weg Deutschland
langfristig ins wirtschaftliche Abseits füh-
ren wird. Ohne hellseherische Fähigkei-
ten lässt sich weder die eine noch die an-
dere Einschätzung heute verifizieren. Was
allerdings möglich ist, ist eine kritische
Analyse der gewählten Instrumente, mit
denen die ehrgeizigen energie- und kli-
mapolitischen Ziele erreicht werden sol-
len. In diesem Artikel soll zunächst die
grundsätzliche Frage nach der Auswahl
der geeigneten Instrumente diskutiert
werden. Im Anschluss daran werden kurz
die Wirkungen des EEG in Bezug auf die
Ziele der deutschen Energiepolitik ana-
lysiert. Den Ausgangspunkt bildet eine
Rekapitulation der Ziele und des Stands
der Energiewende.

Ziele und Stand der Energiewende

Ausgangspunkt der Diskussion um die
Energiewende und der darauf aufbauen-
den Energiepolitik Deutschlands sind und
waren klimapolitische Zielsetzungen. Bis

zum Jahr 2020 sollen die deutschen
Treibhausgasemissionen um 40% im
Vergleich zu 1990 reduziert werden, bis
2050 um mindestens 80%.1 Folgt man
der öffentlichen und politischen Debat-
te, so scheint die Energiewende aller-
dings eine ganze Reihe von weiteren Ziel-
setzungen zu verfolgen. So soll sie die
Abhängigkeit von endlichen fossilen
Energieträgern reduzieren, neue Arbeits-
plätze schaffen und die deutsche Inno-
vationskraft und damit Wettbewerbsfä-
higkeit stärken. Die Energieeffizienz soll
bis 2020 im Vergleich zu 1990 verdop-
pelt werden und ein Anteil von 35%
(80%) des Bruttostromverbrauchs soll
bis 2020 (2050) aus erneuerbaren Quel-
len stammen. Nicht zu vergessen sind
die fundamentalen Ziele des energiepo-
litischen Zieldreiecks – Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit und Umweltver-
träglichkeit –, welche auch im Zuge der
Energiewende nicht kompromittiert wer-
den sollen. Alle genannten Ziele wurden
bereits vor Fukushima und dem Atom-
ausstieg des letzten Jahres beschlossen.
Ergänzt wurde diese Liste nun um die
Einschränkung, dass der Umbau des
Energiesystems ohne Rückgriff auf
Atomenergie zu erfolgen habe. Da die
meisten mittel- und langfristigen Ziele im
Jahr 2011 bereits definiert waren, wird
im Folgenden der Terminus »Energiewen-
de« für den Umbau des gesamten Ener-
giesystems verwendet und nicht aus-
schließlich auf die Auswirkungen des
Atomausstiegs bezogen. 

Bezogen auf den Stand der Energiewen-
de ist festzustellen, dass sich die Kapa-
zität der Energieerzeugung aus erneuer-
baren Quellen seit dem Jahr 2000 be-
züglich der installierten Leistung mehr 
als verfünffacht hat (vgl. Abb. 1). Da der
größte Anteil dieses Ausbaus allerdings
im Bereich Photovoltaik und Wind statt-
gefunden hat, ist gleichzeitig die Fluktua-
tion der Energieerzeugung stark gestie-
gen, während sich trotz hoher Investi-
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tionen die gesicherte Leistung in weit geringerem Maße er-
höht hat. 

Von Zielen und Instrumenten

Die aufgeführte Liste der sogenannten Ziele der Energie-
wende ist lang, und es ergibt sich naturgemäß die Frage,
inwieweit all diese Ziele gleichzeitig erreicht werden kön-
nen und welche Rolle dem Staat dabei zukommen soll. Be-
vor versucht wird, eine Antwort auf diese Fragen zu finden,
sollte allerdings viel grundlegender darüber nachgedacht
werden, ob all diese »Ziele« tatsächlich Ziele sind – oder
sein sollten. 

Das wichtigste Ziel einer staatlichen Intervention in den Wirt-
schaftsprozess ist es, die Wohlfahrt der Gesellschaft zu stei-
gern. Staatliche Eingriffe sind entsprechend gerechtfertigt,
wenn ohne die Intervention Marktprozesse nicht zum op-
timalen Ergebnis führen, das heißt wenn Marktversagen vor-
liegt. Ein solches Marktversagen kann unterschiedliche
Gründe haben, im Falle des Klimawandels ist es das Vor-
liegen externer Kosten von CO2-Emissionen, welche zu ei-
nem großen Teil aus der Verbrennung fossiler Energieträ-
ger stammen. Diese Externalität zu internalisieren und die
CO2-Emissionen auf ein gesellschaftlich optimales Niveau
zu reduzieren, ist – zumindest vor der Katastrophe vor Fu-
kushima – das fundamentale Ziel der Energiewende ge-
wesen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind verschiedene Maß-
nahmen denkbar. Die Steigerung der Energieeffizienz, die
Substitution von fossilen durch erneuerbare Energieträger,
die Nutzung der Kernenergie und die Speicherung von CO2-
Emissionen (sogenanntes Carbon Capture and Storage
CCS) stellen die wohl wichtigsten dieser Maßnahmen dar.
Allerdings sind alle diese Maßnahmen ihrer Natur nach le-
diglich Instrumente und sollten nicht mit dem eigentlichen

Ziel, der Reduktion der CO2-Emissionen und
damit der Steigerung der Wohlfahrt, ver-
wechselt werden. Nichtsdestotrotz werden
diese Instrumente regelmäßig selbst in den
Rang von Zielen erhoben. Beispielhaft sei
hier nur auf den Ausbau der erneuerbaren
Energien inklusive der Festlegung von Aus-
bauzielen verwiesen.

Die Festlegung des optimalen Maß-
nahmenmixes

Welche der oben genannten Maßnahmen in
welchem Umfang zur Emissionsreduktion ge-
nutzt wird, sollte von den jeweiligen Kosten
abhängen. Werden CO2-Emissionen mit ei-
nem Preis versehen, so wird laut ökonomi-
scher Theorie die Reduktion automatisch

dort stattfinden, wo sie am günstigsten ist (solange kein wei-
teres Marktversagen vorliegt). Im Idealfall werden alle CO2-
Emissionen mit dem gleichen Preis versehen – z.B. über ei-
ne umfassende CO2-Steuer oder ein entsprechendes Zer-
tifikatesystem – und die Emissionsreduktion zu gesamt-
wirtschaftlich minimalen Kosten erreicht. Wo wie viel vermie-
den wird, entscheiden die Märkte und nicht der Regulator.
Dass ein Mix aus den verschiedenen Vermeidungsoptio-
nen dabei tendenziell die beste Alternative darstellt, bestä-
tigt die Energy Roadmap 2050 der Europäischen Kommis-
sion (vgl. EC 2011). Beim Vergleich mehrerer Szenarien er-
wies sich dasjenige als das kostengünstigste, bei dem sich
die Reduktionsanteile der verschiedenen Maßnahmen en-
dogen und ohne politische Vorgaben ergaben. Szenarien,
welche den Fokus verstärkt auf eine der Maßnahmen (z.B.
den Ausbau erneuerbaren Energien oder die Steigerung der
Energieeffizienz) legten, führten im Vergleich zu überhöhten
Kosten. Auch wenn sich die Energy Roadmap über Politi-
kimplikationen ausschweigt, überrascht dieses Ergebnis
kaum. Davon ausgehend, dass die Kosten des Einsatzes je-
des Instrumentes seine tatsächlichen sozialen Kosten wi-
derspiegeln, wird eine Einschränkung des Instrumentenrau-
mes nie zu geringeren Kosten führen, während ein Kosten-
anstieg sehr wahrscheinlich ist. Es muss insofern kritisch
gesehen werden, dass die Politik den Einsatz von zwei Ver-
meidungsoptionen grundsätzlich ausschließt (CCS und Kern-
energie) und quantitative Vorgaben für die Steigerung der
Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien fest-
legt. Diese Festlegung setzt implizit voraus, dass der Staat
besser als die Märkte zu entscheiden vermag, welche Tech-
nologien zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang zur
Emissionsreduktion eingesetzt werden sollten. Ist der Staat
dazu allerdings nicht in der Lage – z.B. aufgrund von Infor-
mationsdefiziten oder der Einflussnahme von Interessen-
gruppen – so wird sein Eingreifen die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Scheitern der Energiewende aufgrund steigender Kos-
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ten und negativer Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit er-
höhen. 

Damit die Auswahl der Vermeidungstechnologien durch den
Markt effizient erfolgt, dürfen allerdings keine weiteren For-
men von Marktversagen vorliegen. Sollte der Markt auch
an anderer Stelle versagen, muss der Regulator entspre-
chend aktiv werden. Dies ist zumindest im Falle der Kern-
energie bei heutiger Regulierung nur begrenzt der Fall. Al-
lerdings ist die Abschätzung der externen Kosten der Kern-
energie mit großen Schwierigkeiten verbunden. Zum einen
variieren die geschätzten Schadenshöhen beträchtlich (vgl.
z.B. Versicherungsforen Leipzig 2011 für eine Übersicht über
entsprechende Studien) zum anderen sind die Eintrittswahr-
scheinlichkeiten extrem gering. Hinzu kommt, dass das The-
ma Kernenergie in Deutschland mit beträchtlichen Emotio-
nen diskutiert wird. Aus diesen Gründen wurde die Vermei-
dungsoption Kernenergie komplett ausgeschlossen. Ob die
Kosten der Energiewende dadurch im Erwartungswert stei-
gen, hängt nicht zuletzt von der Schätzung der vermiede-
nen Schäden ab. 

Ebenso wie die externen Kosten der Kernenergie müssen
allerdings auch die Umweltwirkungen der anderen Vermei-
dungsoptionen, wie zum Beispiel des Ausbaus erneuerba-
rer Energien, in die Betrachtung einbezogen werden. Schät-
zungen dieser Schäden geben jedoch Anlass zu der Vermu-
tung, dass diese weit geringer als die externen Kosten der
Nutzung fossiler Energieträger ausfallen (vgl. z.B. Krewitt und
Schlomann 2006).

Anzahl und Ausgestaltung der Instrumente

Es stellt sich die Frage, welche regulatorischen Instrumen-
te zur Erreichung der energiepolitischen Ziele notwendig
sind. Wenn das Ziel der Energiewende die Reduktion der
CO2-Emissionen ist, dann sollte sich der Eingriff des Staa-
tes entsprechend der Tinbergen-Regel eigentlich auf ein
Instrument beschränken. Warum wird dann aber von der
Energiewende als eigenständigem Ziel gesprochen und der
Einsatz von weiteren Instrumenten diskutiert? Die Antwort
auf diese Frage ist vielschichtig, und es würde neben ei-
nem Ökonomen zumindest eines Politologen bedürfen, um
sie auch nur ansatzweise umfassend zu beantworten. Im
Folgenden werden daher nur zwei der am häufigsten von
Ökonomen vorgebrachten Argumente diskutiert.

1. Die Anreizwirkungen, die vom Europäischen Emissions-
handelssystem (ETS) ausgehen, sind zu gering, um die not-
wendigen Anreize zur Emissionsreduktion zu setzen. 

Das eigentliche Problem, welches hier thematisiert wird, ist
das niedrige Niveau der Zertifikatepreise. Um eine optima-
le Anreizwirkung zu erreichen, müssten die Zertifikateprei-

se die Grenzschäden der Emissionen widerspiegeln. Zerti-
fikatepreise von unter 10 Euro/t CO2, wie sie nun bereits
seit einiger Zeit auf den Märkten zu beobachten sind, spie-
geln jedoch nicht die durchschnittlichen Schadensschätzun-
gen wider. Ein wichtiger Faktor, der sich dabei senkend auf
die Zertifikatepreise auswirkt, ist der Ausbau der erneuerba-
ren Energien. Da über 99% des Energiesektors vom ETS er-
fasst werden, reduziert der steigende Anteil der Erneuerba-
ren die Nachfrage nach Zertifikaten und wirkt damit preis-
senkend. Um diesen Effekt zu verhindern, müsste die Men-
ge an Zertifikaten entsprechend reduziert bzw. von den teil-
nehmenden Staaten stillgelegt werden, was aber bisher nicht
in größerem Umfang geschieht. Eine Rechtfertigung für den
Einsatz weiterer staatlicher Regulierungsinstrumente ist da-
mit allerdings nicht gegeben. Die Ursache für die mangeln-
de Anreizwirkung des ETS liegt im Systemdesign begrün-
det und sollte daher auch durch eine Modifikation des Sys-
tems und nicht durch die Einführung weiterer Instrumente
korrigiert werden. Im Gegenteil: Da eine effiziente Internali-
sierung einheitliche CO2-Preise in allen Sektoren einer Volks-
wirtschaft erfordert, erscheint eine Ausweitung des ETS und
die Abschaffung dann überflüssiger Regulierungsinstrumen-
te in den bisher nicht vom ETS erfassten Sektoren erstre-
benswert (was allerdings grundlegende Modifikation des ETS
voraussetzen würde). Durch die heutige Anwendung unter-
schiedlicher Instrumente variieren die CO2-Preise pro emit-
tierte Tonne erheblich. Während ein Emissionszertifikat mit
ca. 10 Euro zu Buche schlägt, wird eine Tonne CO2, wel-
che durch die Verbrennung von Benzin in einem Kraftfahr-
zeug emittiert wird, in Deutschland mit über 270 Euro be-
lastet (vgl. Sinn 2012). Eine Angleichung der CO2-Preise
durch eine Ausweitung des ETS in Kombination mit einer
dynamischen Anpassung der Zertifikatemenge im Zuge ei-
nes steigenden Anteils erneuerbarer Energien würde die An-
reize zur CO2-Vermeidung erhöhen. Entsprechend dieser
Argumentation sollte die Vielfalt an unterschiedlichen CO2-
Regulierungen reduziert werden, anstatt Gefahr zu laufen,
die Internalisierung durch den Einsatz weiterer Instrumente
ineffizienter zu gestalten.

2. Ergänzende regulatorische Eingriffe des Staates sind not-
wendig, da insbesondere auf den Energiemärkten weitere
Formen des Marktversagens auftreten.

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf
Lernkurveneffekte und Investitionsrisiken. Lernkurven liegen
vor, wenn die fortschreitende Erfahrung in der Anwendung
einer Technologie zu Produktivitätssteigerungen und damit
Kostensenkungen führt. Werden diese Lerneffekte in den In-
vestitions- und Produktionsentscheidungen der einzelnen
Produzenten nicht oder nur unzureichend berücksichtigt
(beispielsweise weil auch andere Produzenten davon profi-
tieren), entstehen positive externe Effekte, die einen Markt-
eingriff des Staates grundsätzlich rechtfertigen. Lernkurven-
effekte sind eines der wichtigsten Argumente der Befür-
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worter einer Subventionierung erneuerbarer
Energien. Allerdings stellt sich die Frage, wie
eine effiziente Förderung gestaltet werden
müsste. 

Zunächst ist festzustellen, dass nicht nur
Technologien im Bereich der Energiefor-
schung Lernkurven aufweisen; eine speziel-
le Bevorzugung des Energiesektors lässt
sich daraus also nicht ableiten. Des Weite-
ren sind Kostenreduktionen durch Lernen
in frühen Stadien der technologischen Ent-
wicklung regelmäßig am höchsten (vgl.
McDonald und Schrattenholzer 2001). Die
deutsche Förderpolitik konzentriert sich al-
lerdings auf die Förderung relativ ausgereif-
ter Technologien – mit der Folge, dass
wachsende Fördersummen sinkenden Pro-
duktivitätszuwächsen gegenüberstehen
(vgl. IER 2004). 

Eine zweite Form des Marktversagens, die häufig zur Recht-
fertigung des Einsatzes weiterer Instrumente herangezogen
wird, sind Investitionsrisiken, die mit der Entwicklung und Ein-
führung neuer Technologien einhergehen und Investitionen
unter das gesellschaftlich gewünschte Niveau senken. Al-
lerdings ist auch hier eine spezielle Förderung im Bereich
Energie nur dann zu rechtfertigen, wenn die entstehenden
Risiken höher als in anderen Sektoren der Volkswirtschaft
sind. Im Stromsektor können solche erhöhten Risiken unter
anderem dadurch entstehen, dass das Investitionsergebnis
in hohem Maße von staatlichen Regulierungen in anderen
Bereichen, z.B. im Zuge der Klimapolitik und der Netzregu-
lierung, abhängig ist. Auch hier stellt sich allerdings die Fra-
ge, welche Instrumente am besten zur Bewältigung dieser
Risiken geeignet sind. Risiken fallen über den gesamten In-
novationsprozess hinweg an, wobei besonders hohe Risiken
in frühen Stadien der Forschung und vor der Markteinfüh-
rung entstehen (vgl. IPCC 2012). Entsprechend sollte sich
staatliche Unterstützung nicht auf einzelne, insbesondere
späte Phasen der Produktentwicklung konzentrieren.

Das EEG und die Ziele der Energiewende

Das in Deutschland prominenteste – und auch am umstrit-
tenste – Instrument durch welches das ETS auf nationaler
Ebene ergänzt wird, ist ohne Zweifel das EEG. Ohne im
Detail auf die einzelnen Bestimmungen einzugehen, soll hier
kurz auf die Implikationen des EEG in Bezug auf die Errei-
chung der Emissionsziele sowie der weiteren Ziele der Ener-
giewende eingegangen werden. 

Seit dem Jahr 2000 haben sich die über das EEG gezahl-
ten Einspeisevergütungen ebenso wie die EEG-Umlage um

mehr als das 15-fache erhöht (vgl. Abb. 2). Graduell geht
mit diesem Anstieg der Vergütungen ein Wandel im öffent-
lichen Bewusstsein einher – weg von einer Beurteilung des
EEG rein nach seiner Effektivität hin zu Fragen bzgl. seiner
Effizienz. Mit Effektivität ist dabei der Beitrag eines Instru-
ments zur Erreichung eines quantitatives Zieles (wie z.B. des
Ausbauziels in Bezug auf erneuerbare Energien) gemeint,
während sich Effizienz auf das Verhältnis von eingesetzten
Mittel zum Zielerreichungsgrad bezieht (vgl. IPPC 2012).
Während das EEG hinsichtlich seiner Effektivität häufig als
Erfolgsmodell gepriesen wird, schneidet es in Bezug auf
die Effizienz bei weitem nicht so gut ab. 

Unumstritten dürfte mittlerweile sein, dass das EEG zu-
mindest aus kurzfristiger Perspektive nichts zur Reduktion
der CO2-Emissionen in Europa beiträgt. Da die Emissio-
nen des Energiesektors bereits durch das europäische
Emissionshandelssystem erfasst werden, führt der steigen-
de Anteil erneuerbarer Energien lediglich zu einer Freiset-
zung von Zertifikaten im Energiesektor, welche bei sinken-
den Preisen von anderen vom ETS erfassten Unterneh-
men in Europa nachgefragt werden. Sinkende Preise für
Zertifikate reduzieren zudem die langfristigen Anreizwirkun-
gen, in CO2-sparende Technologien zu investieren, und be-
günstigen CO2-intensive Unternehmen im Vergleich zu CO2-
extensiven Firmen. 

Als weitere Ziele, die mit dem Ausbau erneuerbarer Ener-
gien verbunden werden, werden häufig der Erhalt bzw.
die Schaffung von Arbeitsplätzen in den entsprechenden
Branchen, das Exportpotenzial sowie die Technologiefüh-
rerschaft Deutschlands im Bereich erneuerbarer Energien
angeführt. Diese Ziele, die inhärent nichts mit dem ur-
sprünglichen klimapolitischen Zielen zu tun haben, lassen
die überzogenen Erwartungen an die Energiewende deut-
lich werden. 
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Ein Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Be-
schäftigung durch die spezielle Förderung
erneuerbarer Technologien setzt voraus,
dass entweder der Staat langfristige Profit-
und Exportpotenziale erkennt, die den Un-
ternehmen entgehen, oder dass beträchtli-
che Beschäftigungspotenziale bislang unge-
nutzt sind (vgl. auch Schmalensee 2012). Ist
beides nicht der Fall, wird die induzierte Um-
lenkung der Investitionsströme nicht zu ei-
ner positiven Nettowirkung auf die Beschäf-
tigung führen. Die finanziellen Mittel für In-
vestitionen im Energiesektor führen zu ver-
minderten Investitionen und damit einem
Rückgang der Beschäftigung in anderen
Sektoren. Im Falle, dass kein weiteres Markt-
versagen vorliegt, wird die resultierende Al-
lokation der Investitionen gegenüber der
Marktallokation suboptimal und mit negati-
ven Wohlfahrtseffekten verbunden sein. Nun tritt in der Rea-
lität natürlich nicht nur auf dem Energiemarkt Marktversagen
auf, dies stellt jedoch keinen Freibrief für Staateingriffe im
Energiesektor dar, da regulatorische Eingriffe direkt auf die
Beseitigung des jeweiligen Marktversagens zielen sollten. 

Die Schwierigkeit, die Beschäftigungseffekte eines Ausbaus
erneuerbarer Energien abzuschätzen, macht die Studie von
Lehr et al. (2011) deutlich. Die prognostizierten Wirkungen
hängen dabei insbesondere vom Exporterfolg ab. Sollte die-
ser nicht eintreten und sich die Exportvolumina gegenüber
der heutigen Situation nicht erhöhen, können die Beschäf-
tigungseffekte durchaus negativ werden. Dass Prognosen
über den langfristigen Exporterfolg schwierig sind, zeigt die
Entwicklung auf dem Markt für Solarzellen und Module, auf
dem Deutschland zum Nettoimporteur geworden ist (vgl.
ISE 2012). 

Hinsichtlich des Ziels, durch das EEG die technologische
Entwicklung zu stimulieren, gelten grundsätzlich die bereits
oben ausgeführten Bedenken bzgl. der Lenkung der Rich-
tung des Innovationsprozesses durch den Staat. Unter der
plausiblen Annahme, dass die im Bereich der Erneuerba-
ren erzielbaren Lerneffekte nicht grundsätzlich höher sind
als bei anderen Technologien, ergibt sich nicht nur eine Ver-
zerrung zwischen Innovationen im Energiesektor und in an-
deren Sektoren, sondern auch zwischen den verschiede-
nen technischen Optionen, CO2-Emissionen zu reduzieren.
So werden beispielsweise Innovationen im Bereich Energie-
effizienz im Verhältnis zu Innovationen im Bereich der Ener-
gieproduktion aus Sicht der Unternehmen teurer, und CO2-
Einsparungsanstrengungen finden nicht notwendigerweise
dort statt, wo die Kosten am geringsten sind. Ebenso ver-
zerrend wirkt das EEG durch seine unterschiedlichen För-
dersätze auf die Wahl zwischen den verschiedenen Tech-
nologien im Bereich der Erneuerbaren. Auch wenn argu-

mentiert werden kann, dass die Potenziale der einzelnen
Energieträger beschränkt sind und daher ein Mix verschie-
dener Technologien anzustreben ist, so ist doch zu hinter-
fragen, ob der Ausbau aller Technologien notwendigerwei-
se in Deutschland erfolgen sollte. Insbesondere im Bereich
der Sonnenenergie besitzen andere Standorte komparati-
ve Vorteile, deren langfristige Erschließung in Betracht ge-
zogen werden sollte, bevor kurzfristig in teure Technologien
in Deutschland investiert wird und ebenso bevor andere,
kostengünstigere Potenziale der CO2-Reduktion ausge-
schöpft sind. 

Für das Jahr 2012 schätzt der Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft, dass knapp 50% der EEG-Vergü-
tungssummen in die Förderung der Photovoltaik fließen wer-
den, diese aber nur mit ca. 20% zur Stromerzeugung aus
erneuerbaren Quellen (bzw. etwas über 3% zum Brutto -
stromverbrauch) beitragen wird (vgl. BDEW 2011). Zwar sind
die Lernraten im Bereich der Photovoltaik noch vergleichs-
weise hoch, jedoch wird für die nächsten 40 Jahre nicht er-
wartet, dass ihre Stromgestehungskosten beispielsweise un-
ter die der Windenergie fallen (vgl. Abb. 3). In Anbetracht
der Tatsache, dass die Windenergiepotenziale noch nicht
ausgeschöpft sind, kann der extensive und kostenintensive
Ausbau der Photovoltaik in Deutschland kaum als effizient
bezeichnet werden. 

Fazit

Dieser Artikel konnte nur kurz einige Aspekte der deutschen
Energie- und Klimapolitik anreißen, zeigt aber sowohl die
Komplexität der Problemstellung als auch die Problematik
in Bezug auf die regulatorischen Eingriffe. Festzuhalten
bleibt, dass die deutsche Energiepolitik hinsichtlich ihrer
vielfältigen Zielsetzungen viele systemfremde Elemente ent-
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hält. Diese Zielüberfrachtung führt zu Ineffizienzen, die An-
lass zur Befürchtung geben, dass der Umbau des Ener-
giesystems die deutsche Volkswirtschaft finanziell wesent-
lich stärker als notwendig belasten wird. In Anbetracht knap-
per Finanzmittel und eines wachsenden öffentlichen Be-
wusstseins für die Kosten der Energiewende kann diese
Entwicklung zu einer Gefährdung einer breiten Akzeptanz
der Maßnahmen führen. Insofern sollte bei der Umsetzung
der energiepolitischen Ziele stärker als bisher die Effizienz
– und nicht vorrangig die Effektivität – der Maßnahmen in
den Mittelpunkt gerückt werden. 
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